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Erwägungen

E. 1
Mit Beschluss vom 12. Juni 2019 stundete die Vorinstanz die der Beschwerdeführerin mit
Urteil vom 27. Januar 2016 auferlegten Verfahrenskosten in Höhe von Fr. 3'100.- bis zum
30. Juni 2021.

Auf ein von der Beschwerdeführerin gestelltes Gesuch, die Stundung um drei weitere Jahre
zu verlängern, trat die Vorinstanz mit Beschluss vom 21. Juli 2021 aus formellen Gründen
nicht ein. Zudem führte sie aus, dass das Gesuch im Übrigen abzuweisen wäre, da die
Beschwerdeführerin ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen sei und ihre
Vermögensverhältnisse nicht offengelegt habe.

Die Beschwerdeführerin gelangt an das Bundesgericht und beantragt zusammengefasst, auf
ihre Beschwerde sei einzutreten und diese sei gutzuheissen. Die gesamte Rechnung von Fr.
3'100.- sei als gegenstandslos abzuschreiben und der rechtmässige Zustand herzustellen. Ihr
sei eine nach richterlichem Ermessen festzusetzende Entschädigung auszurichten. Die
Beschwerdeführerin ersucht um unentgeltliche Rechtspflege.

E. 2
Gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerdebegründung in gedrängter Form
darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt, wobei für die Anfechtung
des Sachverhalts qualifizierte■ Begründungsanforderungen gelten (vgl. Art. 97 Abs. 1, Art.
106 Abs. 2 BGG ).

E. 3
Anfechtungsgegenstand bildet einzig der angefochtene Beschluss der Vorinstanz (vgl. Art.
80 Abs. 1 BGG ). Soweit die Beschwerdeführerin Rügen und Anträge erhebt, die nicht den
vorinstanzlichen Nichteintretensbeschluss betreffen, kann hierauf von vornherein nicht
eingetreten werden. So sind namentlich weder gegen die Beschwerdeführerin eingeleitete
Betreibungsverfahren und ein damit verbundenes allfällig strafbares Verhalten von
Mitarbeitern der Betreibungsämter noch die Rechtmässigkeit des Urteils vom 27. Januar
2016 Gegenstand des Verfahrens um Stundung der Verfahrenskosten.

Im Übrigen ergibt sich selbst unter Anwendung des bei Laienbeschwerden praxisgemäss
grosszügigen Massstabs an die formellen Anforderungen einer Beschwerde in Strafsachen
aus der Eingabe an das Bundesgericht nicht, inwieweit der vorinstanzliche Beschluss gegen
das Recht im Sinne von Art. 95 BGG verstossen soll. Die Beschwerdeführerin setzt sich
weder mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinander, mit denen diese aus formellen
Gründen (fehlende Unterschrift) auf das Stundungsgesuch nicht eintritt, noch äussert sie
sich zur vorinstanzlichen Hilfsbegründung, warum das Stundungsgesuch im Falle des
Eintretens abzuweisen wäre. Damit genügt die Eingabe■ nicht den gesetzlichen



Begründungsanforderungen gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG .

Da auf die Beschwerde nicht eingetreten werden kann, ist das Entschädigungsgesuch nicht
zu behandeln.

E. 4
Auf die Beschwerde ist im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten. Auf eine
Kostenauflage kann ausnahmsweise verzichtet werden, womit das Gesuch um
unentgeltliche Rechtspflege gegenstandslos wird ( Art. 66 Abs. 1 Satz 2 BGG ).
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